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Rechtssatz 

Österreich hat sich bei der durch Art. 16 Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 96/92 EG (EBRL) freigestellten 
Organisationsform für das System des Netzzuganges auf Vertragsbasis in der Ausgestaltung des regulierten 
Netzzuganges (regulated third party access; Art. 17 Abs. 4 EBRL) entschieden, was in § 15 ElWOG seinen 
Ausdruck findet (Schanda, Energierecht, 

3. Auflage, 42, der dort wörtlich ausführt: "Es ist daher davon auszugehen, dass durch den Netzanschluss ein 
Vertrag mit dem Netzbetreiber zu Stande kommt und es sich beim Anspruch auf Netzzugang ('Durchleitung') um 
einen vertraglichen Anspruch gegen den Netzbetreiber handelt. Dieser Durchleitungsvertrag ist daher auch den 
Mitteln der Vertragsauslegung zugänglich und unterliegt der Geltungs- und Inhaltskontrolle von Verträgen in 
zivilrechtlicher und kartellrechtlicher Hinsicht"). Dass gerade von § 19 Z. 1 ElWOG nicht solche 
Netznutzungsverträge, sondern Lieferverträge erfasst wären, wie von diesem Autor, aaO 47, postuliert, erscheint 
daher auch systemwidrig. Bei Anwendung des § 19 Z. 1 ElWOG ist somit (jedenfalls auch) der mit dem 
Übertragungsnetzbetreiber abgeschlossene Netzzugangsvertrag bzw. die vereinbarte Netzzugangsreservierung 
prioritär berücksichtigbar. 


